
Gegenstand 

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter 
Erlass der Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Beihilfen 
zurückzufordern, die nach Art. 1 Abs. 1 (mit Ausnahme der in 
Art. 1 Abs. 2 und den Art. 2 und genannten Beihilfen 3) der 
Entscheidung der Kommission vom 18. Juli 2007 (C(2007) 
3251) über steuerfreie Rücklagen (staatliche Beihilfe C 37/05) 
für rechtswidrig und mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar 
erklärt wurden 

Tenor 

1. Die Hellenische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen 
aus den Art. 4, 5 und 6 der Entscheidung 2008/723/EG der 
Kommission vom 18. Juli 2007 über die von Griechenland ge
währte staatliche Beihilfe C 37/05 (ex NN 11/04) — Steuerfreie 
Rücklagen — verstoßen, dass sie es unterlassen hat, innerhalb der 
vorgeschriebenen Frist alle Maßnahmen zu erlassen, die erforderlich 
sind, um die in Art. 1 Abs. 1 der fraglichen Entscheidung für 
rechtswidrig und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar er
klärten Beihilfen — mit Ausnahme der in Art. 1 Abs. 2 und 
den Art. 2 und 3 dieser Entscheidung genannten — zurückzufor
dern. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 246 vom 11.9.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 1. März 
2012 (Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court of 
the United Kingdom — Vereinigtes Königreich) — Dermod 
Patrick O’Brien/Ministry of Justice (vormals Department of 

Constitutional Affairs) 

(Rechtssache C-393/10) ( 1 ) 

(Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit — Begriff „Teilzeit
beschäftigte, die einen Arbeitsvertrag haben oder in einem 
Arbeitsverhältnis stehen“ — Teilzeitrichter, die auf der Basis 
von Tagesgebühren vergütet werden — Versagung einer 

Altersrente) 

(2012/C 118/04) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

Supreme Court of the United Kingdom 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Dermod Patrick O’Brien 

Beklagter: Ministry of Justice (vormals Department of Constitu
tional Affairs) 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Supreme Court of the United 
Kingdom — Auslegung der Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 
15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB ge

schlossenen Rahmenvereinigung über Teilzeitarbeit (ABl. L 14, 
S. 9) — Begriff „Teilzeitbeschäftigte, die … einen Arbeitsvertrag 
haben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen“ (Paragraf 2 Nr. 1 
der Richtlinie) — Teilzeitbeschäftigte Richter — Unterschiedli
che Behandlung von Vollzeit- und Teilzeitrichtern oder von 
verschiedenen Kategorien von Teilzeitrichtern hinsichtlich des 
Anspruchs auf eine Altersrente 

Tenor 

1. Das Unionsrecht ist dahin auszulegen, dass es Sache der Mitglied
staaten ist, den Begriff „[B]eschäftigte, die … einen Arbeitsvertrag 
haben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen“ in Paragraf 2 Nr. 1 
der am 6. Juni 1997 geschlossenen Rahmenvereinbarung über 
Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie 97/81/EG des Rates 
vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB 
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit in der durch 
die Richtlinie 98/23/EG des Rates vom 7. April 1998 geänder
ten Fassung zu definieren und insbesondere zu bestimmen, ob 
Richter unter diesen Begriff fallen, vorausgesetzt, dass dies nicht 
dazu führt, dass diese Kategorie von Personen willkürlich von dem 
Schutz ausgeschlossen wird, der durch die Richtlinie 97/81 in der 
durch die Richtlinie 98/23 geänderten Fassung und durch diese 
Rahmenvereinbarung gewährt wird. Ein Ausschluss von diesem 
Schutz kann nur dann zugelassen werden, wenn das zwischen 
den Richtern und dem Ministry of Justice bestehende Rechtsver
hältnis seinem Wesen nach erheblich anders ist als dasjenige, das 
Beschäftigte, die nach dem nationalen Recht zur Kategorie der 
Arbeitnehmer gehören, mit ihren Arbeitgebern verbindet 

2. Die am 6. Juni 1997 geschlossene Rahmenvereinbarung über 
Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie 97/81 in der durch die 
Richtlinie 98/23 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass 
das nationale Recht für die Zwecke des Zugangs zum Altersver
sorgungssystem nicht zwischen Vollzeit- und auf der Basis von 
Tagesgebühren vergüteten Teilzeitrichtern unterscheiden darf, es 
sei denn, dass objektive Gründe eine solche unterschiedliche Be
handlung rechtfertigen, was zu beurteilen Sache des vorlegenden 
Gerichts ist. 

( 1 ) ABl. C 274 vom 9.10.2010. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 1. März 2012 
(Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Hamburg 

— Deutschland) — Söll GmbH/Tetra GmbH 

(Rechtssache C-420/10) ( 1 ) 

(Inverkehrbringen von Biozid-Produkten — Richtlinie 
98/8/EG — Art. 2 Abs. 1 Buchst. a — Begriff „Biozid-Pro
dukte“ — Produkt, das das Ausflocken von Schadorganismen 
bewirkt, ohne sie zu zerstören, abzuschrecken oder unschädlich 

zu machen) 

(2012/C 118/05) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Hamburg
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Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Söll GmbH 

Beklagte: Tetra GmbH 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Landgericht Hamburg — Aus
legung von Art. 2 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 98/8/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 
über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABl. L 123, 
S. 1) — Einstufung eines Mittels als „Biozid-Produkt“, das die 
Flockung von Schadorganismen bewirkt, ohne sie zu zerstören, 
abzuschrecken oder unschädlich zu machen — Algenbekämp
fungsmittel mit dem Wirkstoff Aluminiumhydroxydchlorid — 
Begriff „Biozid-Produkt“ 

Tenor 

Der Begriff „Biozid-Produkte“ in Art. 2 Abs. 1 Buchst. a der Richt
linie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten ist 
dahin auszulegen, dass er auch nur mittelbar auf die betreffenden 
Schadorganismen einwirkende Produkte erfasst, sofern sie einen oder 
mehrere Wirkstoffe enthalten, die eine chemische oder biologische Wir
kung als Teil einer Kausalitätskette herbeiführen, die bei den betreffen
den Schadorganismen eine Hemmwirkung hervorrufen soll. 

( 1 ) ABl. C 288 vom 23.10.2010. 

Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Gießen 
(Deutschland), eingereicht am 1. März 2012 — 

Strafverfahren gegen Baris Akyüz 

(Rechtssache C-467/10) ( 1 ) 

(Richtlinien 91/439/EWG und 2006/126/EG — Gegenseitige 
Anerkennung der Führerscheine — Weigerung eines Mitglied
staats, die Gültigkeit eines Führerscheins anzuerkennen, der 
einer Person, die nach den Rechtsvorschriften dieses Mitglied
staats nicht über die körperlichen und geistigen Voraussetzun
gen für das sichere Führen eines Kraftfahrzeugs verfügt, von 

einem anderen Mitgliedstaat ausgestellt worden ist) 

(2012/C 118/06) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Gießen 

Beteiligter des Ausgangsverfahrens 

Baris Akyüz 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Landgericht Gießen — Aus
legung von Art. 1 Abs. 2 und Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 
91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über den Führer

schein (ABl. L 237, S. 1) sowie von Art. 2 Abs. 1 und Art. 11 
Abs. 4 der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den 
Führerschein (ABl. L 403, S. 18) — Gegenseitige Anerkennung 
der Führerscheine — Weigerung eines Mitgliedstaats, die Gültig
keit eines Führerscheins anzuerkennen, der einer Person, die 
nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats nicht über 
die körperlichen und geistigen Voraussetzungen für das sichere 
Führen eines Kraftfahrzeuges verfügt, von einem anderen Mit
gliedstaat ausgestellt worden ist 

Tenor 

1. Art. 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2 und 4 der 
Richtlinie 91/439/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 über 
den Führerschein sowie Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 
11 Abs. 4 der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führer
schein sind dahin auszulegen, dass sie der Regelung eines Auf
nahmemitgliedstaats entgegenstehen, die es diesem erlaubt, in sei
nem Hoheitsgebiet die Anerkennung eines in einem anderen Mit
gliedstaat ausgestellten Führerscheins zu verweigern, wenn der Auf
nahmemitgliedstaat auf den Inhaber dieses Führerscheins zwar 
keine Maßnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Richtlinie 
91/439 oder Art. 11 Abs. 4 Unterabs. 2 der Richtlinie 
2006/126 angewendet hat, aber ihm in seinem Hoheitsgebiet 
die erstmalige Ausstellung eines Führerscheins mit der Begründung 
verweigert hat, dass er nach der in diesem Staat geltenden Rege
lung die körperlichen und geistigen Anforderungen an das sichere 
Führen eines Kraftfahrzeugs nicht erfülle. 

2. Die genannten Vorschriften sind dahin auszulegen, dass sie der 
Regelung eines Aufnahmemitgliedstaats nicht entgegenstehen, die 
es diesem erlaubt, die Anerkennung eines in einem anderen Mit
gliedstaat ausgestellten Führerscheins in seinem Hoheitsgebiet zu 
verweigern, wenn aufgrund unbestreitbarer, vom Ausstellermit
gliedstaat herrührender Informationen feststeht, dass der Inhaber 
des Führerscheins zum Zeitpunkt seiner Ausstellung nicht die in 
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 91/439 und in Art. 7 
Abs. 1 Buchst. e der Richtlinie 2006/126 vorgesehene Voraus
setzung eines ordentlichen Wohnsitzes erfüllte. Insoweit ist der 
Umstand, dass diese Informationen den zuständigen Behörden 
des Aufnahmemitgliedstaats vom Ausstellermitgliedstaat nicht di
rekt, sondern nur indirekt in Form einer Mitteilung Dritter über
mittelt werden, als solcher nicht geeignet, die Einstufung dieser 
Informationen als vom Ausstellermitgliedstaat herrührend aus
zuschließen, sofern sie von einer Behörde dieses Mitgliedstaats 
stammen. 

Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob Informatio
nen, die unter Umständen wie denen des Ausgangsverfahrens er
langt wurden, als vom Ausstellermitgliedstaat herrührende Infor
mationen eingestuft werden können, und gegebenenfalls die ge
nannten Informationen zu bewerten und unter Berücksichtigung 
aller Umstände des bei ihm anhängigen Verfahrens zu beurteilen, 
ob es sich bei ihnen um unbestreitbare Informationen handelt, die 
belegen, dass der Inhaber des Führerscheins, als dieser ihm im 
letztgenannten Staat ausgestellt wurde, dort nicht seinen ordentli
chen Wohnsitz hatte. 

( 1 ) ABl. C 328, vom 4.12.2010.
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